
En  B  E ; Dreigliedriger Aufbau def katholischén Kirche?.  .  /‘ DréigliédrigerAüfbäfl Vdé1?li‘:at’hbuii"sché’n K1rche?  Von Martin Preis S.J.  m ı. Juniheft von Wilhelm Stapels „Deutschem Volkstum‘“ unternimmt  Clemens Lang den Versuch, die von Carl Schmitt ausgearbeitete und  auch für den Aufbau der neuen Verfassung des deutschen Volkes mehr  und mehr maßgebliche Staatstheorie für eine neue Erkenntnis des katholi-  schen Kirchenbegriffes fruchtbar zu machen‘!. Bekanntlich unterscheidet  C. Schmitt innerhalb der Ganzheit des Volkes die drei Ordnungsreihen der  nationalsozialistischen, weltanschaulichen Bewegung, des staatlichen Be-  amten- und Behördenapparates und der kommunalen und ständischen  Selbstverwaltung. Den Vorrang und die Funktion des einigenden Bandes  hat in dieser Ordnung die nationalsozialistische Bewegung, die als erzie-  7  herische Macht die beiden andern Ordnungsreihen mit ihrem Geist durch-  dringt und ihnen durch den Führer befiehlt. Die zu Grunde liegende Volks-  einheit ist nicht das Ergebnis einer vertraglichen Übereinkunft von Indi-  viduen, ja überhaupt nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt, sondern  mit der Tatsache der Artgleichheit bestimmter Menschen ohne weite-  res gegeben. Durch den Gefolgschaftswillen des artgleichen Volkes wird  der Führer legitimiert, und aus den Bedürfnissen des Volkes bezieht die  politische Verfassung ihre Berechtigung.  _ Diese politischen Erkenntnisse überträgt Clemens Lang auf die katho-  lische Kirche. Vor allen Dingen beschäftigt ihn die Frage, ob die beiden  Zentralbegriffe der Schmittschen Staatstheorie auch im katholischen  Kirchenbegriff und in der geschichtlichen Wirklichkeit der Kirche nach-  fi*%>  weisbar sind. Gibt es auch ein artgleiches Kirchenvoik, und vollzieht sich  auch der Aufbau der katholischen Kirche in drei Ordnungsreihen, deren  einer die Führung zukommt? Für Cl. Lang entscheidet sich mit dieser  Frage nicht nur das Schicksal der Kirche, sondern auch die Möglichkeit  einer innern Verbindung von katholischer Kirche und nationalsozialisti-  schem Volke.  Wie der gesamte politische Aufbau des deutschen Volkes sich an seinen  Notwendigkeiten, Bedürfnissen und Überlieferungen ausrichtet und darum  das Volk als natürliche Einheit des Blutes und der Geschichte voraussetzt,  so kann nach Cl. Lang Kirche nur entstehen, wo vor der äußern Ordnung  bereits ein Kirchenvolk vorhanden ist. Die Klärung des Kirchenbegriffes  setzt also eine Klärung des Begriffes des Kirchenvolkes voraus. Die Ein-  heit und Artgleichheit des Kirchenvolkes wird durch das vergossene Blut  O  F  3  Christi und den herabgerufenen Heiligen Geist hergestellt. Wie das natür-  liche Volk aus seiner natürlichen Mitgift eine arteigene Kultur entfaltet,  so konstituiert sich auch im Kirchenvolk eine sichtbare und öffentliche  ı „Deutsches Volkstum“, ı. Juniheft 446 £f,Von Martin Preis S. ]
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Clemens Lang den Versuch, die VO  ' Carl Schmitt ausgearbeitete und
uch für den Aufbau der Verfassung des deutschen Volkes mehr
un mehr maßgebliche Staatstheorie für eine eue Erkenntnis des katholi-
schen Kirchenbegriffes firuchtbar machen Bekanntlich unterscheidet

Schmitt nnerhalb der Ganzheit des Volkes die TEL rdnungsreihen der
nationalsozialistischen, weltanschaulichen ewegung, des staatlıchen Be-
en- un Behördenapparates und der kommunalen un ständischen
Selbstverwaltung. Den Vorrang un die Funktion des einigenden Bandes
hat 1n dieser OÖrdnung die nationalsozialistische Bewegung, die als erz1ie-Y herische Macht die beiden andern Ordnungsreihen mit ihrem Geist urch-
dringt un ıhnen Hr den Führer befhiehlt Die TUN! i1egende olks-
einheit 1st nıcht das Ergebnis einer vertraglıchen Übereinkunft VO  $ Indıiı-
viduen, Ja überhaupt nıcht 1in das el1ieDen des Einzelnen gestellt, sondern
mit der Tatsache der e bestimmter Menschen ohne weıiıte-
Les gegeben Urc den Gefolgschaftswillen des artgleichen Volkes wird
der Führer legitimiert, un aus den Bedür{inissen des Volkes bezieht die
politische Verfassung ihre Berechtigung.

Diese polıtischen Erkenntnisse überträgt Clemens Lang auftf die atho-
lische Kirche Vor en Dingen beschälftigt iıh die rage, ob die beiden
Zentralbegriffe der chmittschen Staatstheorie auch 1m katholischen
Kirchenbegriff un: in der geschichtlichen Wirklichkeit der Kirche nach-
weisbar sind. 1bt auch eın artgleiches Kirchenvolk, un vollzieht sich
auch der Autbau der katholischen Kirche in reı rdnungsreihen, deren
einer die Führung zukommt? ur  1A7 C1 Lang entscheidet sıch mit dieser
Frage nıcht nur das Schicksal der Kirche, sondern auch die Möglichkeit
einer innern Verbindung VO  } katholischer Kirche und nationalsozialisti-
schem

Wie der gesamte politische Autbau des deutschen Volkes sıch seinen
Notwendigkeiten, Bedürfnissen und Überlieferungen ausrichtet un: darum
das olk als natürliche Eıinheit des Blutes Un der Geschichte V  T  etzt,

annn ach C1 Lang Kirche 1Ur entstehen, VOT der außern Ordnung
bereits ein Kirchenvolk vorhanden ist Die Klärung des Kirchenbegrifies

also eine Klärung des Begriffes des Kirchenvolkes VOTauUuUSs Die Ein-
eıit un Artgleichheit des Kirchenvolkes wird Urc das veErgOoOSSCHNE lut

< Christi un:! den herabgerufenen eiligen Geist hergeste Wie das natür-
liche olk aus seiner natürlichen Mitgift eine arteigene ultur entfaltet,

konstituijert sıch auch 1m Kirchenvolk eine sichtbare un öffentliche

„Deutsches olkstum‘“,  “ I, uniheft 4406
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ogmatische und sakramentale Welt dieser Wir.  1C  eıit ist die rage
ach der kirc  ıchen Verfassung auszurichten und die tats chliche Ver-
fassung der Kirche überprülfen.

Auf der uCcC ach dem artgerechten ufbau der katholischen Kirche
kommt dem Verfasser n weiterer Gedanke Schmuitts zugute. Die
Dreigliederung der politischen re 1St nicht eine staatsrechtliche Kon-
struktion, ec1MNn theoretischer Überbau, sondern der politischen irklich-
eıt selbst angelegt Sıe War darum wenı1gstens se 111er

vorhanden un wirksam und wurde Urc den zweigliedrigen ufbau
Staat und „Gesellschaft‘“ 1Ur verdeckt un! niedergehalten. Diese Ansıcht
legt nahe, die nsätze CeiNer Dreigliederung der Kırche nıcht ihrem
dogmatischen Wesen, sondern ihrer geschichtlichen Wirklichkeit aufzu-
suchen. Diesen Weg beschreitet C1 Lang auch Das rgebnis sSseiner Un-
tersuchung 1STt daß D tatsächlich der Kiırche dreigliedrigen
Aufbau, ıch neben dem Kirchenbeamtentum der Hierarchie und dem
1ailentum eine ewegung gegeben hat die das kirchliche en VOT Er-
arrun bewahren und die Heilsbotschaft der sıch andelnden C
schichtlichen Sıtuation ZU Geltung bringen soll Von den Martyrern un
dem Mönchtum n glaubt e1in ununterbrochene ‚Charismatische‘‘ Ord-
nung der Kiıirche als wirksam erkennen. ach SEeiNer nsıcht muß
aUus dieser "Tatsache auch die verfassungstheoretische Konsequenz SEeEZOSHCHN
werden un die charismatische Ordnung die ıhr zukommende Stelle 1n

Autfbau der Kirche erhalten. Die charismatischen Institutionen des önch-
tUums des ÖOrdenswesens un der neuzeitlichen „Prophetie Uun!: Diıdascalie
SiC ex1istieren SC TÜa unveräußerlichen Rechtes WI1C die Rechts-

ordnung der Hierarchie und die Volksordnung des Lajentums Der ualı-
stische ufbau der Kirche Klerus und Laijienwelt 1St WI1C

Staate, e1in inadaequater Überbau, der der kirc  ichen Wirklichkeit nıcht

gerecht wird
en diesen allgemeingültigen Überlegungen 1aßt sich die reiglie-

derung der katholischen Kirche tür Deutschland och uS der besondern
Lage Deutschland egründen Da die übernatürliche Artgleichheit der

eiligen Geist Urc das lut Christi Geeinten die volkliche Art-
gleichheit der Geburt nıcht authebt sondern VOrau  VAI und vollendet,
sondert siıch das Kirchenvolk spanischem, ıtalıenıschem, ungarıschem
Kirchenvolk Es wird also die kirchliche Verfassung jeden V olkes
der natürlich-übernatürlichen KEıgenart Rechnung tragen mmussen. Das
bedeutet daß die Verfassung der katholischen 11C Deutschland 1n An
ıhrer Weıise die Dreigliederung der natürlichen Sphäre mM1 vollziehen und
snstitutionell auSpragecn muß

Die Auseinandersetzung m1t C1 angs Aufstellungen wiıird sich sach-
gemä die ZwWe1 Problemgruppen des artgleichen Kirchenvolkes und
die Stellung der kirchlichen „Bewegung ordnen



a  ;

156 Martin ‘Preis
Y 5 Die Möglichkeit, den politischen Aufbau auf das artgleicfie olk

gründen, 1eg 1n der Tatsache, daß das olk als natürlich-geschichtliche
Größe VOT jeder Verfassung gegeben ist. Selbst wenn Staat, Bewegung
und Ständewesen des deutschen Volkes zerschlagen wären, bliebe doch
das olk als olches erhalten, un bestände amıt die Möglichkeit,
einer Verfiassung kommen. Erst WE das olk als natuürlıiıch g..
schichtliche Einheit vernichtet ist, mMu CS auch als endgültı un! unwiıider-
uflich untergegangen gelten. G1 Lang nu  } das Kirchenvolk in eut-
1C Parallele azu un:! glaubt, sein W eesen in der natürlich-übernatürli-
chen Einheit eines aubens und einer azu gehörigen sakramentalen
Welt schon VOT jeder hierarchischen oder sonstigen Verfiassung verwirk-
1C sehen. Das aber ist unmöglıch. Dem Kırchenvolk wird INa  w} UrcC.
die autie eingegliedert, 1so Urc einen Akt, der, wı1e alle Sakramente,
nıiıcht 1Ur eine seinshait-sakramentale, sondern auch eine sıttlıch-rechtliche
Seite hat Die Taufe als TUnda. umtfaßt notwendig die Unterwerfung
er das Lehr- un! Priester- und Hirtenamt der katholischen Kirche Eın
Kirchenvolk entsteht also 1Ur Urc die Kinfügung 1in die hierarchische
Kırche, deren Verfassung nıcht den Bedürfnissen eines vorgegebenen
Kirchenvolkes wird, sondern in ihren rundzügen VO  e} Gott DE-

ist und ihrerseits erst die Bildung eines Kirchenvolkes un: seine Un-
terscheidung VO andern ‚„Völkern“ ermöglıcht. Die Erörterung des
Kirchenbegrifies Iso nıcht eine Bestimmung des iırchenvolkes
voraus, WI1E C1 Lang wıll;, sondern erst das erkannte Wesen der Kirche
rlaubt W as das olk 1n ihr ist; enn sowohl das ogma als
auch die na des Sakramentes als uch die öftentliche Sıttlichkei g-
Oort dem Kirchenvolk nıcht ursprüngliıch 1Ur aCc der
kirc  iıchen ierarchie ware, diese übernaturliche Mitgift schützen un:!
ZUTC Entfaltung bringen, WI1€e ac des Staates und der ewegung
1St, die natürliche Mitgift schützen. Seine gesamten übernatürlichen
Lebensmöglichkeiten, die Ja nichts anderes als eilnahme göttlıchen
en sınd erhält das Kirchenvolk als eschen VO  e Gott uUrc Vermitt-
lung der kıirc  iıchen Gewalt Das bedeutet nıcht nn gleic 1er einen
naheliegenden Einwand abzuwehren reine Passıvıität des Kirchenvolkes

der übernatürliche ebenskeim 1in seinem ollsınn verwirklıcht wird
oder unenttaltet un! ungenuützt seinen i1nn veriehlt, äang VO Willen
des Kirchenvolkes ab

Wenn einer vollkommenen Kirche sicher auch E1IN Kirchenvolk
vVon einer großen übernatürlichen Lebendigkeit gehört, S ist doch eher
eine Kirche ohne olk als eine Kirche ohne Verfassung denkbar. In der
natürlıchen Einheit des Volkes wird die Kontinuität Urc das Kortbeste-
hen des Volkes verbuürgt, 1n der Kırche umgekehrt Urc das Fortbeste-
hen der kirchlichen Gewalten, Urc die alleın WIr ursprünglich mi1t den
Quellen des ewigen Lebens verbunden bleiben. Die kirchliche Verfassung
1st darum eın bloßer ideologischer Überbau, och eın utbau ber der
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eigentlichen substantiellen Wiırklichkeit der Kirche, sondern ihrerseits
Unterbau un! der urzelboden, aus (em das en des Volkes sich
dauernd nährt un erhält Man wird dem Wesen der Kirche 1Ur sehr
schwer gerecht, WE IinNnan ihm mit staatsrechtlichen Begriffen beizukom:-
%  e sucht. Die Kirche hat ıhre eigene Wirklichkei un!: ihre eigene Ge-
setzlichkeit.
en diesen Feststellungen, die sich aus dem doématischen Wesen

der Kirche ergeben und den Begrift des Kirchenvolkes betreffen, drängt
sıch eine andere Beobachtung ber die Artgleichheıit des Volkes auf, die
VOTLT em tür die katholische Kırche in Deutschland wichtig ist. Bekannt-
lıch besteht die Artgleichheit des auDens und Bekenntnisses, Ja der reli-
glösen Überzeugungen überhaupt 1n Deutschland nıcht Es rag sich da-
her, Ww1e weit das deutsche olk Kirchenvolk sein oder werden kann; denn
Ta seiner natürlichen Artgleichheit ist ecs nıiıcht &“  D' \  ®  J sondern
deutsches olk Ta seiner übernatürlichen und relıg1ösen Überzeu-
gungen ist nıcht Volk, sondern eine ehnrhe1 VO  a} „Kirchen‘‘. Die atho-
ıschen Deutschen als solche sind solange eın V olk, als nıcht alle Deut-
schen katholisch sSind. Solange also die Einheit der un Sancta catholıca
eccles1ia nıcht VeEerWITr  ıcht ıst; ist auch eın echtes Kirchenvolk nıcht mÖög-
lıch. Als Kirchenvolk sind WI1Ir 1ın der Lage eines V olkes 1m rd —  €  C oder
ergehen, eines Volkes also, dessen Artgleichheıit och nıcht feststeht,
sondern dessen Gestaltung mehrere totale Maächte ringen.

Wenn die katholische Kiıirche eın Kirchenvolk voraussetzte, wı1e C1l. Lang
wıill, gäbe 1n Deutschland keine katholische Kirche on diese ber-
legung hätte ihn das richtige Verhältnis VO  ' Kırche und Kirchenvolk ent-
decken lassen können. Merkwürdigerweise gehen aber Zzwel Volksbegrifie
be1 iıhm durcheinander. 1Nnma. spricht VO olk als VO  . „einer echten,
seinsmäßıgen Eıinheit, die auft der Gemeinsamkeit des Blutes beruht und
er einen echten Status begründet‘‘ 44 Oftenbar ist 1er das olk
als umfassende Uun! jeder politischen und kirc  ichen Ordnung vorauslıe-

gende Einheit gedacht un! dem status nıiıcht 1L1LUTLr der staatlıche und
kirchliche Beamtenapparat, sondern die gesamte Verfassung verstanden.
Dann moöchte wieder, die natürlichen V ölker 1n der Kiıirche als
dritte Ordnungsreihe 1n der dreigliedrigen s der Kirche auftf-
treten 449 Es 1eg auf der YHMand, daß eine folgerichtige wendung der
Begriffe die natürlichen V ölker nicht als dritte Ordnungsreihe betrachten
dürite, sondern als die Gliedvölker des einen Kirchenvolkes, 1n denen sich
das übernatürliche en Je ach iıhrer völkischen Kigenart besondert. Die

Artgleichung des iırchenvolkes also uch die übernatürliche, innere
Artgleichheit seiner Glieder VOTausS. Wo sie, w1e€e in Deutschland, nıcht

gegeben ist, annn der Begriff des ırchenvolkes nıicht dadurch IM
werden, daß die katholischen Individuen als olk faß  e Es muß jel-
mehr mutig und demütig festgestellt werden, daß der Begriff des Kiıirchen-
VOo 1in Deutschland nıiıcht erwirklicht ist. Seitdem die Glaubensspal-



tung unser olk Zerr1ıs hat, sind WILr eın in seiner Einheit verwupd'étes
olk Der ange kann nicht durch eine Angleichung der kirchlichen Ver-
fassung, sondern nur Urc eine Beseitigung seiner Ursache behoben WEeTI-
den. Sonst en WIr TOTLZ er Manipulationen nıiıcht eine gleichartige,
sondern eine gleichgeschaltete Kirche. Die Eıinheit un Artgleichheit 1mM
Glauben stand nie n Anfang eines V olkes, sondern, wenn überhaupt,
nde relig1öser Bemühungen un!: Begnadungen und nıcht polıtischer Ver-
fassungen. AÄAus diesen Überlegungen erhält der Gedanke VO  } der Art-
gleichheit 1m Glauben für den katholischen Deutschen seine werbende
und beunruhigende Kraft

FA Von 1er aus 1Sst auch der zweiten Problemgruppe ellung
nehmen: die „Bewegung‘‘ 1in der Kırche als Problem der kirc  iıchen Ver-
tassung. Ist die Unterscheidung VO  $ Hierarchie un Kirchenvolk wiıirk-
liıch NnUur „e1In inadäquater Überbau, der einem echten Kirchenbegriff nıcht
entspricht‘‘, und als olcher „Ausdruc eiInNeESsS eiektes 1n der kiırc  iıchen
Wiırklichkeit‘‘? 453/54 Oftenbar ist dem Verfasser9 uch
die dreigliedrige Verfassung Schmuitts auf einer zweiıgliedrigen Unter-
scheidung beruht un! VO  m} ıhr die Berechtigung empfängt: VO olk als
gegebener, rassısch-geschichtlicher Größe und als polıtisch vertiaßtem Uun!
geiformtem Wesen. Diesen Dualısmus 1ä3ßt Schmitt ausdrücklich be-
stehen, und die rage der Dreigliederung stellt sich ausschließlich als

_ w a S S I L  ®  } I eines Volkes. Auf dieser ene wendet S1e
sich polemisch die dualıstische Verfassung des Volkes iın Staat un
Gesellschaf und etürwortet eine Dreigliederung in Staat, Bewegung,
Selbstverwaltung („Volk‘)

Ja och mehr. Schmitt macht die natürliche, och niıcht vertiaßte Wirk-
1C  eıit des Volkes ZUumn Kriterium der Güte einer Verfassung. Er
wirift der Zweigliederung VOT, daß S1e der politischen Wirklichkeit nıiıcht
gerecht wird un sieht den Vorzug der Dreigliederung darın, S1e den
Zweck jeder Verfassung, namlıch Schutz un! Entfaltung eines natuüur-
lıchen, völkischen Lebens, besten rtiuüllt

Iso die Voraussetzung des jeder Verfassung vorausliegenden V ol-
kes, SO en  en uch alle Folgerungen. Nun i1St S ber Sar nıcht Au{fgabe
der Hierarchie, ein bereits vorhandenes en schützen un ent-
falten, sondern erst ermöglichen Es geht nıcht an, die Hierarchie 1n
Parallele Zu staatlıchen Beamten- und Behördenwesen setzen, wıe
C1 Lang das tut, un S1e einer Verwaltungsapparatur Zu erniedrigen.
Mag das Wort Sakramentenverwaltung och einen vernüniftigen ınn ha-
ben, s Ö ist doch schon 1er eLwa: anderes gemeıint als AÄAnwendung VO
bureaukratischen Regeln. Urc die sieben Sakramente wird der ensch miıt
dem eDbenSkreıis Gottes verbunden un! ıhm die Möglichkeit einer über-
natürlichen Lebendigkeit gegeben, wıe S1e intensiver nıcht gedacht werden
kann Was hat die lebenspendende Tat des Priesters mi1it der höchstens
haltenden, oit uch beengenden, nıemals ber VO  e siıch 1U schöpferischen
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Tat eines Beamten Zzu tun? Damit soll nıcht die 1n ihrer notwefidige
und unersetzliche Leistung des Beamtentums herabgesetzt, sondern 1LUF
eine Parallele abgewehrt werden, die durchaus mißverständlich ist Wenn
€e1 die sakramentale Lebensvermittlung weitgehend VO  w} dem Zustand
ihres Spenders unabhäng1ig 1St, SO kommt darın NUur SO deutlicher ZUu

USdTUuC der lebendige Gott 1I7e ihn sıch mitteilt. ollends die
usübung des priesterlichen ehr- und Hirtenamtes, VO  } dem Stifter der
eiligen Kirche selbst 1in dem rührenden und aufifrüttelnden des
n Hirten versinnbildet, we1ist die Zumutung eines braven, wenn auch e
och zuverlässigen Kirchenbeamten weit zurück. Kein Priester wird
vergeSSCnN, daß diesem seinem Berute gegenüber oft versagt, und daß
ein Versagen VO  } seiner Seite den wiespalt doppelt schmerzlic aufreißt.
ber 1€. Kirche un! Priestertum einen schlechten Dienst erweisen,
wenn INan den Zustand des Versagens vieler dadurch verewıigen un!: DE-
wissermaßen legalısieren wollte, daß S dem Priester die nimmermüde
Sorge des Seelsorgers weni1gstens VO  } Berutfs abnımmt und
ıhn einer gut funktionierenden Maschine kırchlicher Verrichtungen
macht. Christus ll eine tadellose pparatur, sondern VO  } seinem Geiste
ergriffene Diener.

Nur diese mechanistische Verzerrung des Klerus als einer kirc  iıchen
Bureaukratie ermöglich es dem Veriasser, SC  Ö w1I1e eine „Bewegung“
als eue rdnungsreihe verlangen. Ihr we1ilist annn alle ufgaben F d  n  E
Z die vorher dem Priestertum ntz  n at, VOT en Dingen, das
kırchliche en VOTLr Erstarrung schützen. eder, der die Ge:-
schichte der Kiıirche we1iß, kennt uch diese Gefahr ber we1iß auch, daß
S1e nıcht UrcCc. eine ein fur allemal 1ın der Kirche fortbestehende rdnungSs-
reihe überwunden wurde, sondern Urc das immer eue en des
Heiligen Geistes, der sıch bekanntlich nıcht organisieren 1äßt, sondern
ach dem Worte der Schrift ‚„weht, will‘‘. Es ist abwegig, da
sich das freie Wiırken Gottes arn deutlichsten zeigt, ıhn a eine Institu-
tıon binden wollen, und ware auch die der Rechtsordnung der Hier-
archie entgegengesetzte charismatische ewegung. Gott ergreift sol-
chen Werken unter Priestern, Mönchen un Laien diejenigen, die sıch
VO  $ ıhm ergreifen lassen. Gerade hier zeigt sich klarsten, sıch
hierarchische Gnaden s  C und charismatische Gnaden S-

wirkung nıcht w1e Staat und Bewegung entgegenstehen un! dauernd
miteinander „auseinandersetzen‘‘, wI1e der V eriasser meınt, sondern die
charismatische ewegun nur Aaus der des Lebens lebt, das Inr urc
die dreitache Lebensader der jerarchie unerschöpflich zufließt. Diese
ewegung ist nıiıcht WwW1e€e die nationalsozialistische ewegung Dienst arn

en des Volkes, sondern S1e ist die ute und der Höhepunkt des ırch-
lıchen Lebens selbst. Sie kann weder dem Priestertum och dem Laien-

entgegengeSetz och VO  } ıhm unterschieden werden. Sie 1st vielmehr
der innere ınn un dıe Vollendung beider

Welche hat der Verfasser wohl der Laienschaft 1n der Kiırche
gedacht, die nıcht das ucC hat, ZUr charismatischen ewegung g-

An  Y
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hören? Wird S1e nıcht erst recht 1n den Zustand einer geduldig mittrotten-
den er‘ VO  e} wen1g bedeutenden Schäflein herabgedrückt, aus dem
S1e gerade erlösen wollte? Entweder hat diese ewegung die Aufgabe,
übernatürliches en wecken, dann kann S1e 1Ur als Teilnahme
hierarchischen Apostolat der S1e hat die Au{fgabe, übernatürliches Leben
auszuwirken un auszuleben, dan: 1Sst das nıcht rivileg einer besondern
ewegung, sondern er eru aller. Daß Priestern und Laien D

wenige diesem Berufe voll entsprechen, 1St eın Grund, diesen Zustand
ın der Verfassung der Kıiıirche verankern und dadurch gleichsam als
gottgewollt legalısıeren, sondern bleibt der chmerzliche Stachel 1m
Fleische der Kirche.

C1 Lang 111 seine nsıcht Urc das eispie der Apostelfürsten Petrus
un Paulus verdeutlichen. Petrus vertritt ach ihm den hıerarchischen
Staat, Paulus die charismatische ewegung. „Petrus gehört dem olle-
g1um der Zwölfe \ un hat den Zwölfen den Primat Paulus gehö
überhaupt keinem Kollegium all. . Paulus 1St SOZUSagen be1 Damaskus
in illeg1ıtimer Weise und doch 1ure divino und mi1t nıcht geringer ur
ZUT Stellung eines postels beruten worden. In der Legalordnung des
Petrus g1bt eine Strenge Sukzession. Da Paulus die Legitimität e
kann auch nıiıcht leg1itimieren, gründet sıch eine Sukzession auf
iıhn. ITrotzdem mMuUu. die mit iıhm begonnene Ordnung 1n der Kirche fort-
geSeELZt werden;: denn die charismatische Ordnung tragt die Kırche, die
ohne S1e ZUu Synagoge geworden wWware un wieder werden könnte.‘‘
Wır Iiragen angesichts olcher Aui{fistellungen: War Paulus dadurch, daß

keinem Kollegium angehörte, uch der Primatialgewalt des Petrus
nıcht unterworien? Ist uch Laufe der Kirchengeschichte die charis-
matıische Bewegung der Primatialgewalt nıcht unterworien, sondern tragt
ihrerseits Kirche un:! Hierarchie? Auf WE  w} gründet sıch die Verheißung
der Unüberwindlichkeit der katholischen Kırche, auf den Bischof VO  e RRom
un:! Nachfolger des Petrus oder auf die charismatische Bewegung?

Der Verfasser sagt Beginn seines Auisatzes sehr schön, gebe 1n
der Kiıirche eine öffentliche Sittlichkeit, die das eitle Ireıiben der In-
dividuen nNnUur ein anwogendes pıe bleibt Eibenso gehöre ZUum Begrifie
der „Catholica ecclesia‘“‘, daß ihr einzelnes 1e sein Wollen un: Denken in
die Universalität der Kirche hineinbilde un!: 1 Gehorsam des aubDbens
der Autorität des sittlıchen Körpers Christi unterordnet. Innozenz hat

Z Januar 1647 die Leugnung der Unterordnung des hl Paulus
den hl Petrus als häretisch bezeichnet Aus den Grundsätzen des Ver-
assers erg1ıbt sich zwanglos, daß auch Ssein wıssenschaftliches Wollen
Uun! Denken, soll mehr als anwogendes piıe sein, 1n die Universalı:tät
der Kirche hineinbilden muß, WI1Ie S1€e Aaus dem Worte des eiligen Vaters
vernehmlich spricht.

uch aut Bellarmin, auf den Lang siıch beruit, kann sıch seine ese
nıcht stutzen. Wenn elilarmın iın der Kirche Kleriker, önche un! Laien
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161Dreigliefdriéer Aüfbau der katholischen Kirche?161  l$feiäliefdffäeikufßau der kätholisféhen Kircfxe?  unterétheidet, so setzt er die hierarchische Verfassung voraus und unter-  scheidet die drei „Stände‘ nach ihren Funktionen. Es ist das für Bellar-  min kein Verfassungsproblem, sondern eine Frage des kirchlichen Lebens.  Nirgends ist angedeutet, daß etwa die Mönche die Funktion der kirchen-  tragenden Bewegung übernehmen sollen. Gerade das aber müßte im  Sinne Cl. Langs gefordert werden. Die Dreizahl allein macht es nicht.  Vielleicht ergeben sich einmal im Ständewesen drei Urstände, ohne daß  einer dem andern gegenüber die Funktion des Staates oder der Bewegung  übernähme. Wenn endlich Bellarmin den Heiligen Vater als Nachfolger  des hl. Petrus und Paulus betrachtet und Cl. Lang dazu bemerkt: „Welch  erstaunliche Machtkonzentration beim Haupt der römischen Kirche — in  echt neuzeitlichem Geiste“, so ist nicht einzusehen, wieso er als National-  sozialist eine Tatsache erstaunlich findet, die er im staatlichen Leben ver-  tritt. Adolf Hitler ist nämlich nicht nur Führer der nationalsozialistischen  Bewegung, sondern auch Haupt des deutschen Staates.  Zusammenfassend wäre also zu sagen: Die Übertragung der politischen  Ordnung des Staates auf die Kirche ist unmöglich, weil bei der Kirche  die Voraussetzung fehlt, um derentwillen sich der politische Aufbau des  Volkes in drei Reihen vollzieht. Diese Voraussetzung besteht darin, daß  es ein Volk gibt, bevor es eine Verfassung gibt. Die wie immer geartete  völkische Verfassung ist bloße Form, deren völkischer Gehalt vorausge-  setzt ist. Die hierarchische Verfassung der Kirche ist nicht bloße Form,  sondern das Gefäß, aus dem das göttliche Leben der Menschheit erst zu-  fließt. Das eigentliche Leben des Kirchenvolkes ist überhaupt nicht ver-  faßt, weder hierarchisch noch als Bewegung, sondern ist die freie Entfal-  tung der Keime, die durch das Wirken der hierarchischen Kirche in  empfängliches Erdreich gesenkt werden. Politische Theologie ist darum  nicht möglich als Angleichung der kirchlichen Verfassung an die jewei-  lige Staatsverfassung. Wenn in der Vergangenheit hie und da das Wesen  der Kirche verkannt und sie in Anpassung an die bürgerliche Gesellschaft  zur Religionsgesellschaft religiös bedürftiger Individuen degradiert wurde,  so ist das kein Grund, den Irrtum heute unter anderem Vorzeichen zu  wiederholen.  Die Gleichartigkeit von katholischer Kirche und nationalsozialistischem  Volke ist nicht in der Gleichheit der beiderseitigen Verfassungen begründet,  sondern darin, daß nationalsozialistisches und katholisches Volk nicht nur  gleichartig‚ sondern identisch sein sollen. Daß sie es.nicht sind, sondern  daß durch die natürlich-übernatürliche Substanz unseres Volkes der Riß  im Glauben geht, kann durch keinerlei verfassungsmäßige Maßnahmen be-  seitigt werden. Für den politischen Aufbau des deutschen Volkes muß  man das Volk so nehmen, wie es ist, d. h. er muß den religiösen Spal-  tungen gegenüber, wenigstens soweit sie die christlichen Bekenntnisse  betreffen, neutral sein. Umgekehrt ist das Ringen der Kirchen um den  Glauben der deutschen Menschen nicht eine Konkurrenz mit den politi-  schen Mächten der Bewegung und des Staates, auch nicht ein Versuch, sie  in der Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft zu halten, sondern ein Vor-  12  Stimmen der Zeit. 128. 3,unterétheidet, SC Setiz die hierarchische Verfassung VOTauUsSs und nter-
scheidet die dre1 „Stände‘‘ ach ihren Funktionen. Es 1st das für Bellar-
min eın Verfassungsproblem, sondern eine rage des irchlichen Lebens
Nırgends ist angedeutet, etwa die önche die KFunktion der kirchen-
tragenden Bewegung übernehmen sollen. Gerade das ber mußte 1
Sinne C1 angs geiordert werden. Die Dreizahl allein macht nıcht
V ielleicht ergeben sıch einmal 1 Ständewesen re1ı Urstände, ohne
einer dem andern gegenüber die Funktion des Staates oder der ewegun
übernähme. Wenn ndlıch ellarmın den Heiligen V ater als achfolger
des Petrus Uun: Paulus betrachtet und C1 Lang azu bemerkt 99  eicC
erstaunliche Machtkonzentration e1m aup der römischen Kiıirche in
echt neuzeitliıchem Geiste‘“‘, ist nıiıcht einzusehen, W1€eS0 als National-
sozlalist eine "Tatsache erstaunlich ndet, die 11 staatlıchen Leben VeEeI -

trıtt er ist nämlıch nıcht 1Ur HKührer der nationalsozialistischen
ewegung, sondern uch aup des deutschen Staates.

Zusammentiassend ware  b A 1Iso CNnN: Die Übertragung der politischen
Ordnung des Staates aut die Kirche 1St unmöglıch, wei1l bDe1 der Kirche
die V oraussetzung e derentwillen sich der politische Auitibau des
V olkes 1ın TEe1 Reihen vollzieht Diese V oraussetzung besteht darın,
6S ein olk g1bt, bevor eine Verfassung g1bt Die WI1e immer e  M
völkısche Verfassung 1sSt Horm, deren völkischer Gehalt C

LSt. Die hierarchische Verfassung der Kirche ist nıcht orm,
sondern das eia. AU.: dem das göttliche en der Menschheit erst
Aießt Das eigentliche en des irchenvolkes ist überhaupt nicht VeI-

faßt, weder hierarchisch och als Bewegung, sondern ist die freie Entfal-
tung der Keıime, die durch das Wiırken der hierarchıischen Kirche 1n
empfängliches Tareıic gesenkt werden. Polıi:tische Theologie ist arum
nıcht möglıch als Angleichung der kirc  iıchen Verfassung die jewei-
lıge Staatsverfassung. Wenn 1n der Vergangenheit hie und da das Wesen
der Kirche verkannt un sS1e in Änpassung an die bürgerliche Gesellschat
ZUrTr Religionsgesellschait reli210s bedüritiger Individuen degradiert wurde,

i1sSt das eın Grund, den Irrtum heute un: anderem Vorzeichen
wiederholen

Die Gleichartigkeit VO katholischer Kirche und nationalsozialistischem
ist nıcht 1n der Gleichheit der beiderseitigen Verfassungen egründet,

sondern darın, daß nationalsozialistisches und katholisches olk nıcht 1LUX

gleichartig, sondern iıdentisch sein sollen. Daß S1e nıcht sind, sondern
daß Urc die natürlich-übernatürliche Substanz unseres Volkes der Rıß
1m Glauben geht, kannn Urc keinerle1 verfassungsmäßige Maßnahmen be-
Seitigt werden. Hur den politischen ufbau des deutschen Volkes muß
INa  $ das olk nehmen, W1€ 1St, muß den relig1ösen Spal-
tungen gegenüber, wen1gstens Ssoweit sS1e die christlıchen Bekenntnisse
betrefien, neutral Se1in. mgekehrt 1sSt das KRıngen der Kirchen den
Glauben der deutschen Menschen nıcht eine Konkurrenz mit den politi1-
schen Mächten der ewegun und des Staates, uch nıcht ein ersuch, sS1e
in der Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft halten, sondern eın Vor-

192Stimmen der Zeit. 128 s
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s5ang 1n der en Verfassungen vorgeordneten völkischen Wirklichkeit
selbst. Der Totalitätsanspruch der nationalsozialistischen ewegung ist
Ja nNn1iC eine willkürliche Satzung, sondern sein Inhalt wird . der Wiırk-
1C  el des Volkes abgelesen. Sie 1st a  er soweıit total, als das olk
total ist, eine einheıitliche Willensrichtung besıiıtzt. Nun 1st ber das
deutsche olk seinem tieifsten Sein, 1n seinem Glauben nıiıcht total, S O1l-
ern gespalten.

In der innern Gleichartigkeit, nıcht iın einem außern Abklatsch der
Verfassungsformen läge die mögliche Eıinheit VO  $ olk un! Kirche
Die j1erarchie der katholischen Kıirche gehört darum weder 1n die aat-
liche ÖOrdnungsreihe och in die ewegung och als an ın die ständi=-
sche Selbstverwaltung. Das katholische Kirchenvolk ber gehört alle
TeLl. Als Hierarchie annn die 1rCc nıiıcht eingegliedert werden; alsX
Kirchenvolk braucht S1e nıcht eingegliedert werden, weıl S1e schon
iımmer ZUIN deutschen gehört.

Dabei soll nıcht bestritten werden, daß das Verhältnis VO geistlicher
Gewalt der Hierarchie und weltlicher ührungsgewalt der Bewegung eın
eigenes un schweres Problem bildet ber die eine EW. der andern
„eingliedern‘‘, W as L1LUTr sovıel wie unterordnen heißt, 1sSt ZW. glatt, aber
keine glatte Lösung, sondern die glatte Vernichtung und eugnung des
Troblems e Gewalten wenden sıch an das olk ber mıit einem
bemerkenswerten Unterschie: Die nationalsozialistische Bewegung wıll
dem Zu Bewußtsein und ZUTr Verwir  ichung seiner selbst
verhelten Sie 111 nıcht inge, die 1mM W esen des Volkes unentschieden
sind, entscheiden, sondern den Ördnungen des Seins, soweit S1e aus diesem
eın selbst erkennbar sind, ZUIN Durchbruch verhelien Die Sendung der
hierarchischen Gewalt hat wesentlich den harakter einer Botschait Sıe
111 dem nıcht ZUII Bewußtsein bringen, W as CS ist, sondern W as 65

ach dem Willen Gottes sein soll. Sie g1ibt dem Suchen des auDens eine
{este ichtung und Bındung. Sie knüpit grundsätzlıch da all, die Be-

autihört, un beantwortet die Fragen, die die Natur des Volkes
un amıt der der ewegung offen 1aßt.

Damıiıt ist die Zuständigkeıit beider Gewalten grundsätzlich genügen!
abgegrenzt un eine Handhabe gegeben, Übergriffe als solche enn-
zeichnen. Vor en Dingen 1st eine ntwort auft die unausgesprochene
rage möglıch, die 1 Hıintergrund er Auseinandersetzungen steht wer
entscheidet 1m Z weitelsfalle Eınen Zweilfel, der siıch aQus der Natur der
ache, tur die nationalsozialistische ewegung aus dem Wesen des
deutschen Volkes, nıcht beheben 1äßt, entscheidet S1e überhaupt nicht, SO11-

dern 1aßt ih: oftfen. Das 1sSt nıcht ein Zurückfallen 1n die Neutralität des
lıberalen Staates, sondern die Anerkennung, die ewegung nıcht mehr
we1ß, als was SsSiEe aus ihrer „Erkenntnisquelle“, der V olkswir  ichkeit, ent-
decken kannn Die erufung des deutschen Volkes ZU eic des TEe1-
einıgen Gottes gehö ber grundsätzlic ZUu den Dingen, die aus dem
Wesen des deutschen Volkes nıicht entscheıiden sind. Wenn arum die
katholische Verkündigung das Dunkel an dieser Stelle lichtgt‚ hebt S1e
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ort die Neutral‘i’täf des Volkes und damit die Neutralität der Beweguhg
auf. Das ist dann aber keine Unterordnung der nationalsozialistischen Be-
weEZuUNg die Hierarchie, sondern die ufirechterhaltung der otali-
tat des Volkes, der die Totalıi:tät der Bewegung ach den Worten

; itlers dient.

Sittliches Heldentum un CANrısiliche Jenseitsmoral
Von Johann Schuster

1e Bestreitung der christlichen Jenseitsmoral Gunsten einer
heroischen 1st nıicht 1LCU., on be1 alten Kirchen-

schrıttstellern, w1e be1 Klemens VO Alexandrien, en WITr das cho aut
die Vorwürtfe der stoischen 1 die Christen das Gute nıcht des
Guten ESCNH, sondern des jenseitigen Lohnes wiıllen Die
Säakularısierung der abendländischen christlichen Lebensauffassung Urc
Renaissance un! Autfklärung uch die Vorwürie des stoischen
Heidentums. Die englıschen Moralisten schalteten EWNU. den Jenseits-
gedanken be1 der Darstellung der ethischen Fragen au  N durchgreifend-
sten und wirksamsten kam diese Tendenz be1 Kant Zu USdTuUuC eıt-
dem 1Sst der der lohnsüchtigen ora des Christentums nıiıcht mehr
mmt.

In einer unnatürlich verkrampften Form hat Nietzsche sich ZUTIZ

leidenschaftlichen DW des Diesseits und des Leibes wıder alle „Ver-
achter des Leibes‘‘ Uun! ‚„Hinterweltler‘‘ gemacht; sah seinen vornehm-
Sten eru darın, 1mM Namen einer echten, lebenstreuen thik jede
Spur VO  - christlichen Überbleibseln 1mM europäischenenanzukämpfien.
Von ihm Stammt der Begriff der heroischen 1 die ihre röße, ber
auch ihr Wagnıs aus dem bewußten Kampf wiıder Gott und das Jenseits
herleitet. Niemand hat CS Ja tieter gefühlt und SC offen ausgesprochen
w1e Nietzsche, der Verzicht auftf den Gottes- und Jenseitsgedanken
für die 1ın Theorie und Praxis bedeutet. Eıine anscheinend un-
vermeı  ıche Verzweiflung ımn Sınn des Menschenlebens, eine Lähmung
jedes hochgemuten Strebens ist die olge des ethischen Nıhilismus Irotz-
dem 111 Niıetzsche sein heroisches ‚„„Dennoch‘ sprechen, Glauben nıcht

die Menschheit un die Viel-zu-Vielen, sondern au U (D

den „UÜbermenschen‘‘.
Im Schatten Nietzsches stehen uch heute nicht wenige erkünder

einer heldischen ampimoral, die ihren höchsten Wert 1 wußten Ver-
zicht aut das jenseitige Ziel un einen persönlichen Gott sehen. Sıittlicher
Kampf für die Ideale des Volkes mit rückhaltloser Selbstaufopferung,
auch mıit dem pfer der selbstischen Hoffnungen auf ein glückseliges
en ach dem Tode, 111 ein neuer un höherer L’yp der ethischen
Lebensgestaltung se1n, VOT dem der ehemals selbstverständliche Nimbus
der christlichen ora verschwindet. Hier schwächliche Lohnsucht ort
heroischer Kampfeswille mit völliıgem Vergessen seiner selbst Gunsten
der Volksgemeinschaft.
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